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Bezirkshauptmannschaft Leoben 

Ergeht lt. Verteiler 

 

➔ Anlagenreferat  
 

Bearb.: Mario Moser 

Tel.: +43 (3842) 45571-254 

Fax: +43 (3842) 45571-550 

E-Mail: bhln-anlagenreferat@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  BHLN-55028/2016-19   Leoben, am 10.02.2026 

Ggst.: Stmk. Pflanzenschutzmittelgesetz, 

Unkrautbekämpfung mit Reinigungsmitteln 
 

8700 Leoben ● Peter Tunner-Straße 6 
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar 
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Runderlass Nr. 2/2026 
 

Das Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 10, Land- und Forstwirtschaft 
Pflanzengesundheit und Spezialkulturen, hat Nachstehendes bekanntgegeben: 
 

Glyphosathaltige Produkte (z.B. Roundup Power flex) dürfen auf öffentlich zugänglichen 
Flächen (z.B. Sport- und Freizeitplätze, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, 
Friedhöfe, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, etc.) nicht mehr eingesetzt werden. 
 

Die Verwendung von Reinigungsprodukten wie beispielsweise „Stonos“, „Stonos extra stark“ 
oder „Raundox“ zur Unkrautbekämpfung ist nicht zulässig.  
 

Zur Verwendung sog. „Hausmittel“ wie Salz, Essig, etc. zur Unkrautbekämpfung: 
 

Salz und Essig sind genehmigte Grundstoffe gem. DF-VO Nr. 1108/2015 bzw. DF-VO 
540/2011: 
 

• Diese Stoffe sind definiert als Wirkstoffe, die nicht in erster Linie für den 
Pflanzenschutz verwendet werden, aber dennoch für den Pflanzenschutz von Nutzen 
sind und nicht als Pflanzenschutzmittel vermarktet werden. 

• Es sind also keine Pflanzenschutzmittel, können aber im Rahmen der genehmigten 
Anwendungen und Bedingungen für Pflanzenschutzzwecke verwendet werden.  

 

Z.B. kann Essig (mit einem Gehalt von höchstens 10 % bzw. 6 % Essigsäure) auf Wege, 
Gehwege, Ränder (Bordsteine), Terrassen gegen Unkräuter ausgebracht werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bezirkshauptmann 

 

Mag. Markus Kraxner 

(elektronisch gefertigt) 
 
 



 2 

Ergeht an: 
- Alle Gemeinden des Bezirkes Leoben 
- Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft 
- Bezirkshauptmannschaft Leoben, z.H. Frau Denise Straßer, zur Kenntnisnahme. 
- Bezirkshauptmannschaft Leoben, z.H. Herrn Dennis Walcher, mit der Bitte um 

Verlautbarung auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Leoben. 
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